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RS OGH 1991/10/29 11Os124/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1991

Norm

StGB §46 Abs4

Rechtssatz

Eine bedingte Entlassung aus dem unbedingt ausgesprochenen Teil einer Freiheitsstrafe, deren anderer Teil bedingt

nachgesehen wurde, ist nach dem klaren Wortlaut des zweiten und dritten Satzes des § 46 Abs 4 StGB ausgeschlossen.

Entscheidungstexte

11 Os 124/91
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